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Untersuchung von Metallen in keramischen Gebrauchsgegen-
ständen  

 

Zusammenfassung 

 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, inwieweit bei Gebrauchsgegenständen wie bunten Schüs-

seln, Teller und Tassen die geltenden Höchstwerte an Metallen in der Praxis eingehalten werden und 

insbesondere auch, inwieweit ein künftig möglicher aktuell in Diskussion stehender deutlich niedrige-

rer Höchstgehalt an Blei eingehalten werden kann. 

 

Die Arbeiterkammer hat daher die Umweltbundesamt Wien, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien beauf-

tragt, ins gesamt 34 Schüsseln, Tassen und Teller aus Keramik auf Metalle zu analysieren und zu 

bewerten. Die Farbglasur von Keramik kann Metalle enthalten, die bei Kontakt mit Lebensmitteln in 

Speisen und Getränke übergehen können. Bei der aktuellen Analyse wurde der Frage nachgegangen, 

inwieweit sich Cadmium, Blei, Zink, Antimon, Barium und Kobalt aus den Farbglasuren lösen können. 

Untersucht wurde im Handel erhältliches Geschirr.  

 

Für die Bewertung der Ergebnisse wurden seitens des Umweltbundesamts Kriterien herangezogen, 

die auf gesetzlichen Regelungen sowie auf Werten aus aktuellen Untersuchungen beruhen.  

 

Die Resultate sind durchwegs erfreulich: 21 von 34 Produkten waren frei von Metallen und wurden 

daher mit „sehr gut“ bewertet. Die restlichen 13 Produkte wurden mit „gut“ bewertet, da einzelne Me-

talle in geringen Spuren nachgewiesen wurden. Die Konzentrationen lagen weit unter den geltenden 

gesetzlichen Grenzwerten: 

  

 Blei konnte in sieben Produkten nachgewiesen werden. Der höchste Gehalt lag bei 1% des ge-

setzlichen Grenzwertes.  

 Cadmium wurde in acht Produkten gefunden, wobei der höchste gemessene Gehalt bei ca. 3% 

des gesetzlichen Grenzwertes lag.  

 Zink war in nur einem Keramikprodukt zu finden. Der gefundene Gehalt lag bei ca. einem Fünftel 

des gesetzlichen Grenzwertes.  

 Der Nachweis von Barium erfolgte in insgesamt drei Keramikprodukten, wobei die höchste ge-

messene Konzentration bei rund 4% des gesetzlichen Grenzwertes lag.  

 Alle Produkte waren frei von Antimon und Kobalt.  

 

Erfreulich: Auf EU Ebene wird gegenwärtig eine deutliche Absenkung des derzeit gültigen Bleigrenz-

wertes von 4 mg/Liter diskutiert. Die im Rahmen dieser Untersuchung festgestellten höchsten Gehalte 

an Blei liegen bei maximal einem Hundertstel dieses Wertes. Die Untersuchung zeigt: Eine deutliche 

Absenkung des Bleihöchstwertes aus Gründen des Gesundheitsschutzes wäre bei den Produkten 

demnach kein Problem.   
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Einleitung 
 

Metalle kommen in der Umwelt natürlichen oder anthropogenen Ursprungs vor. Aufgrund ihrer Eigen-

schaften werden sie z.B. als Legierungen, in der Bauindustrie, in der Elektronik und Elektrotechnik, 

im Maschinenbau und in Verpackungen eingesetzt. Auch in Farbglasuren von Keramikprodukten kön-

nen bestimmte Metalle – wie beispielsweise Cadmium oder Blei – enthalten sein. Damit können sie in 

Lebensmittel oder Getränke gelangen und so vom Menschen aufgenommen werden. In welchem 

Ausmaß Metalle von Keramikglasuren in Lebensmittel bzw. Getränke übergehen können, hängt pri-

mär von der Art des Lebensmittels, der Kontaktdauer und der Temperatur, bei welcher die Keramik 

gebrannt wurde, ab. 

 

Grundsätzlich kann bei Metallen zwischen essentiellen (z.B. Zink, Kobalt) und nicht essentiellen (z.B. 

Blei) unterschieden werden, wobei essentielle Metalle in bestimmten Konzentrationen wesentlich für 

die normale Entwicklung und Wachstum sind. In hohen Mengen können aber auch essentielle Metalle 

toxisch sein. 

 

Die gesundheitlichen Effekte von Metallen betreffen je nach Aufnahmeweg und Substanz u.a. das 

Nervensystem, das Reproduktionssystem, das Herz-Kreislaufsystem und/oder verschiedene Organe, 

wie beispielsweise die Lunge, Nieren oder Knochen. Bestimmte Metalle sind auch als kanzerogen 

eingestuft, da sie Krebs auslösen können.  

 

Blei ist ein Schwermetall und kann bereits in geringen Mengen die Entwicklung des Nervensystems 

von ungeborenen Kindern schädigen und ihre Intelligenz beeinträchtigen. Außerdem betreffen die 

toxischen Wirkungen von Blei etliche Organsysteme. In Abhängigkeit von Dosis und Dauer einer 

Bleiexposition kann es zu neurotoxischen, nierentoxischen und reproduktionstoxischen Effekten kom-

men. Blei kann sich außerdem im Körper anreichern und wird in den Knochen gespeichert. Nach CLP-

Verordnung ist Blei als reproduktionstoxisch eingestuft und kann das Kind im Mutterleib sowie den 

Säugling über die Muttermilch schädigen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC stuft 

Blei zudem als möglicherweise kanzerogen für den Menschen (Gruppe 2B) ein. Aufgrund der mög-

licherweise krebserzeugenden Wirkung von Blei auf den Menschen setzte die deutsche Human-Bio-

monitoring-Kommission außerdem die HBM-Werte* für Blei in Blut aller Personengruppen aus. 

Gründe für die Aussetzung waren in erster Linie das Fehlen der Wirkschwelle für Blei sowie die Ein-

stufung der MAK-Kommission** in Kategorie 2 („als Krebs erzeugend für den Menschen anzusehen“).  

 

Das Schwermetall Cadmium kann das Nervensystem und auch verschiedene Organsysteme schä-

digen. Zielorgane für eine chronische Toxizität sind die Lunge, Nieren und die Knochen. Nach CLP-

Verordnung ist Cadmium unter anderem als möglicherweise mutagen und reproduktionstoxisch ein-

gestuft, und kann daher möglicherweise genetische Defekte verursachen sowie vermutlich die 

Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen. Zudem ist Cadmium krebser-

zeugend eingestuft. 

 

Antimon ist ein Halbmetall, das u.a. über den Kontakt mit bestimmten Konsumprodukten aufgenom-

men werden kann. Die akute Toxizität von Antimon umfasst die Wirkung auf Ionen, die bestimmte 

Enzyme unterdrücken können. Diskutiert wird auch eine Wirkung, die zu oxidativem Stress führt. Zu-

dem ist Antimon plazentagängig. Fallstudien am Menschen deuten außerdem auf Dermatitis (soge-

nannte „Antimon-Dermatitis“) hin, die bei Kontakt mit schweißfeuchten Hautstellen entstehen kann. 

Nach CLP-Verordnung ist Antimon nicht harmonisiert eingestuft; Selbsteinstufungen der Industrie um-

fassen allerdings u.a. eine mögliche Kanzerogenität.  

 
*Human-Biomonitoring-Werte (HBM-I und HBM-II): toxikologisch abgeleitete Werte zur Beurteilung einer Exposition im  

Menschen (nachgewiesene Substanzkonzentrationen in Harn, Blut, etc.) 
**Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 
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Zink ist ein essentielles Spurenelement und u.a. für Wachstum, Wundheilung und Immunabwehr we-

sentlich. Bei einer Aufnahme von zu großen Mengen an Zink kann es akut zu Beschwerden im Magen- 

 

Darm-Trakt kommen. Bei chronischer Überdosierung kann Zink u.a. zu einer Verringerung der Kupfer-

Konzentrationen im Körper und damit zu einer Herabsetzung der Aktivität von kupferabhängigen En-

zymen führen. Außerdem kann es zu einer Verminderung der Eisenspeicherung und in weiterer Folge 

zur Anämie führen.  

 

Barium ist ein Erdalkalimetall, das bei einer zu hohen Aufnahme zu Bluthochdruck führen und auch 

die Nierenfunktion beeinträchtigen kann. Nach CLP-Verordnung ist Barium nicht harmonisiert einge-

stuft. Die Industrie stuft Barium u.a. als hautätzend und augenschädigend ein.  

 

Kobalt zählt zu den Übergangsmetallen und ist u.a. als Bestandteil des Vitamin B12 ein für den Men-

schen essentielles Metall. Nach CLP-Verordnung ist Kobalt u.a. harmonisiert als sensibilisierend für 

Haut und Atemwege eingestuft. Die IARC stuft Kobalt als möglicherweise kanzerogen (Gruppe 2B) 

ein.  

 

Rechtsvorschriften, Normen und Richtlinien  

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung 

und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006.  

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz über Gebrauchsge-

genstände aus Keramik und Gebrauchsgegenstände mit einem Überzug aus Email (Keramik-Verord-

nung), BGBl Nr. 893/1993, Änderung BGBl. II Nr. 259/2006. 
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Rechtliche Grundlagen und Bewertungskriterien durch das               

Umweltbundesamt 

 
In der Keramik-Verordnung (BGBl. Nr. 893/1993, geändert durch BGBl. Nr. 259/2006) sind die 

gesetzlichen Bestimmungen für Gebrauchsgegenstände – eingeschränkt auf die Verwendung bei Le-

bensmitteln – für Keramik, die auch mit Glasuren oder Dekors versehen sein können, sowie bestimmte 

Gebrauchsgegenstände, die mit einem Überzug auf Email versehen sind, festgesetzt.  

 

Gebrauchsgegenstände dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn die in der Verordnung fest-

gelegten Höchstgehalte für Schwermetalle, die auf Lebensmittel übergehen dürfen, überschritten wer-

den. Bestimmt werden muss die Schwermetall-Lässigkeit.  

 

Werden die festgesetzten Höchstwerte um nicht mehr als 50% überschritten, so gilt der Gebrauchs-

gegenstand dennoch als den Bestimmungen der Verordnung entsprechend, wenn mindestens drei 

identische Gegenstände unter den vorgesehenen Bedingungen geprüft und dabei die Höchstwerte im 

Mittel nicht überschritten sowie bei keinem dieser Gebrauchsgegenstände die Höchstwerte um mehr 

als 50% überschritten werden. 

 

Zudem muss bei Gebrauchsgegenständen aus Keramik, die noch nicht mit Lebensmitteln in Berüh-

rung gekommen sind, auf allen Vermarktungsstufen (einschließlich dem Einzelhandel) eine schriftli-

che Erklärung beigefügt sein, die bescheinigt, dass diese den geltenden Vorschriften entsprechen. 

Folgende Angaben müssen dabei enthalten sein: Angaben zur Herstellerfirma und Importeur in die 

EU, Identität des Gebrauchsgegenstandes, Datum der Erklärung und die Bestätigung, dass die Best-

immungen der Keramik-Verordnung sowie der Verordnung 1935/20041 eingehalten werden.  

 

 Die in der Keramik-Verordnung festgesetzten Höchstwerte, die aus Gebrauchsgegenständen auf 

Lebensmittel übergehen dürfen, liegen bei Gebrauchsgegenständen, die füllbar mit einer Fülltiefe 

von mehr als 25 mm sind, bei 4 mg/l für Blei und bei 0,3 mg/l für Cadmium. 

 Bei Gebrauchsgegenständen, die nicht füllbar oder füllbar mit einer Fülltiefe bis zu 25 mm sind, 

sind die Höchstwerte für Blei bei 0,8 mg/dm2 und für Cadmium bei 0,07 mg/dm2 festgesetzt.  

 

Für die Metalle Zink, Antimon und Kupfer sind nach der Keramikverordnung Höchstwerte je nach 

Füllvolumen festgelegt: bei Gebrauchsgegenständen mit einem Füllvolumen bis zu einem Liter liegen 

diese bei 3 mg/Füllvolumen für Zink und bei jeweils 1 mg/Füllvolumen für Antimon bzw. Barium sowie 

bei Gebrauchsgegenständen mit einem Füllvolumen größer als ein Liter bei 3 mg/l für Zink und bei 

jeweils 1 mg/l für Antimon bzw. Barium.  

Für die Migration von Kobalt aus Keramikgegenständen gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte. Nach 

dem Bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit existieren aber für die Migra-

tion von Kobalt aus Keramikgegenständen Erfahrungswerte: diese können so hergestellt werden, 

dass die Migration von Kobalt nicht mehr als 0,1 mg/l beträgt (LGL, 2012). 

 

Auf EU-Ebene ist gegenwärtig eine Adaptierung der Keramik-Verordnung angedacht, welche unter 

anderem eine Absenkung der Grenzwerte für Blei und Cadmium vorsieht. Entsprechend dieser Dis-

kussion könnte ein künftiger Grenzwert für Blei in der Größenordnung von einem Hundertstel des 

derzeit geltenden Wertes von 4 mg/l liegen (in Diskussion gestellt wurden zunächst sogar 10 

Mikrogramm je Liter) und damit jedenfalls zu einer sehr deutlichen Absenkung führen.  

 

Daher lag auch ein Interesse an den Ergebnissen dieser Untersuchung auch darin festzustellen, in-

wieweit die Bleimigration der untersuchten keramischen Gegenstände auch künftige deutliche niedri-

gere Bleigrenzwerte erfüllen würden.  
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Bewertungskriterien der Untersuchungsergebnisse durch das  

Umweltbundesamt in der Übersicht 
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Ergebnisse 
  

Die Untersuchungsergebnisse zur Migration der Metalle Blei, Cadmium, Zink, Antimon, Barium und 

Kobalt in 34 Keramikprodukten sind in Tabelle dargestellt. 

 

Die Untersuchung der Migration bestimmter Metalle in den Keramikprodukten zeigte ein durchwegs 

sehr positives Ergebnis: Insgesamt 21 Produkte und damit 62% der gesamten untersuchten Produkte 

wurden mit „sehr gut“ sowie insgesamt 13 Produkte (38%) mit „gut“ bewertet.  

 

 In insgesamt 21 der 34 untersuchten Keramikprodukte konnte keine Migration der untersuchten 

Metalle (Blei, Cadmium, Zink, Antimon, Barium und Kobalt) nachgewiesen werden. Diese Pro-

dukte wurden mit „sehr gut“ bewertet. 

 In 13 der 34 untersuchten Keramikprodukte wurde eine Migration von einem oder mehreren der 

untersuchten Metalle in geringen Mengen nachgewiesen, wobei die nachgewiesenen Gehalte 

weit unter den gesetzlich festgesetzten Grenzwerten nach Keramikverordnung lagen. Diese Pro-

dukte wurden mit „gut“ bewertet.  

 Blei konnte in insgesamt sieben Keramikprodukten in Konzentrationen zwischen <Bestimmungs-

grenze (BG) und 0,045 mg/l nachgewiesen werden (Maximalwert 0,045 mg/l in Probe 3: 

Gruss&Co Glueck Schale, Probe 5: ABC Schale und Probe 7: Schälchen Gute Laune)  

 Cadmium wurde in insgesamt acht Keramikprodukten in Konzentrationen zwischen <BG und 

0,0097 mg/l gefunden (Maximalwert in Probe 3: Gruss&Co Glueck Schale)  

 Zink wurde in einer Probe (Probe 33: Müslischale „Kein Kalor“) in einer Konzentration von 0,64 

mg/Füllvolumen gefunden  

 Barium konnte in drei Keramikprodukten nachgewiesen werden, wobei bei zwei Proben die Ge-

halte <BG (Probe 12: Trinkbecher DU*Henkelbecher und Probe 33: Müslischale „Kein Kalor“) 

sowie bei einer Probe (Probe 16: Trinkbecher DU*Henkelbecher) der Gehalt bei 0,041 mg/Füll-

volumen lagen  

 Sowohl Antimon als auch Kobalt konnten in keiner der 34 untersuchten Proben nachgewiesen 

werden  

 

 Mehr als zwei Metalle wurden in insgesamt fünf Proben gefunden:  

 

 Blei und Cadmium waren in Probe 3: Gruss&Co Glueck Schale, Probe 5: ABC Schale, Probe 

7: Schälchen Gute Laune sowie in Probe 19: Suppenschale Orient bunt klein zu finden.  

 Blei, Zink und Barium konnten in Probe 33: Müslischale „Kein Kalor“ nachgewiesen werden.  

 

Falls künftighin ein Bleigrenzwert von nur einem Hundertstel des jetzt geltenden Grenzwertes von 4 

mg/l eingeführt würde, so könnten die hier untersuchten Produkte auch diesen Grenzwert einhalten, 

die meisten Produkte enthielten sogar noch deutlich niedrigere Werte.  
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